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Eingereicht am: 15. Dezember 2011
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Verlauf dieses Geschäfts

 

 

Die Bekämpfung der Schwarzarbeit gehört gemäss den bundesrätlichen und regierungsrätlichen

Regierungsprogrammen zu den Hauptzielen. Der Anteil dieser sogenannten Schattenwirtschaft am

schweizerischen Bruttoinlandprodukt beträgt Schätzungen zu Folge rund 9 Prozent und damit ca. 39

Milliarden Schweizer Franken jährlich. Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen Staaten zwar in einer

"komfortablen" Lage: Eine Untersuchung von 21 OECD-Staaten zeigt für die Schweiz den zweittiefs-

ten Anteil dieser Schattenwirtschaft am Bruttoinlandprodukt.

Doch Schwarzarbeit schadet mehr, als sie nützt: Bund und Kantone verlieren durch die Schwarz-

arbeit wichtige Einnahmen; die Unternehmen leiden unter verzerrten Wettbewerbsbedingungen;

Schwarzarbeit weicht den Arbeitnehmerschutz auf (Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit,

Lohndumping); Schwarzarbeitnehmende müssen zum Beispiel bei Invalidität oder Arbeitslosigkeit

unter Umständen erhebliche Nachteile in Kauf nehmen und haben im Alter oft keine oder nur eine

reduzierte Rente.

Damit dieses strategische Ziel, nämlich die Bekämpfung der Schwarzarbeit möglichst konsequent

umgesetzt werden kann ist eine Präzisierung im Gesetzt über die Schwarzarbeit anzubringen.

Gestützt auf diesen Darlegungen soll das Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GS

36.0562) folgendermassen ergänzt werden:

§2 Schwarzarbeit

Neu Abs. 2

Vor Aufnahme der Leistungserbringung muss der Leistungserbringer mindestens im Besitze

einer Unternehmungssteuernummer, wie auch einer Sozialversicherungsnummersein.
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